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Freitag, 28. April 2023, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Husmatt in Lauerz

Begrüssung und Eröffnung durch den Gemeindepräsidenten

Traktanden

1. Wahl der 3 Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler

2. Jahresrechnung 2022 inkl. Nachtragskredite

3. Nachtragskredite zu Lasten der Jahresrechnung 2023

Die Traktanden 1, 2 und 3 werden an der Gemeindeversammlung definitiv verabschiedet. 

Die Unterlagen können auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Lauerz, im April 2023  Im Namen des Gemeinderats:

  Walter Marty, Gemeindepräsident
  Franz Müller, Gemeindeschreiber

Einladung zur Gemeindeversammlung 
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1.1   Gesamtbeurteilung und Antrag des 
 Gemeinderats

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 5’501’554.04 und 
einem Gesamtertrag von CHF 5’233’725.35 schliesst  
die Jahresrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von 
CHF 267’828.69.
Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2’247’248.60. 
 Darunter fallen vor allem der Neubau der Kanzlei und die 
geleisteten Vorauszahlungen für das neue Tanklösch-
fahrzeug (TLF) der Feuerwehr.

Entwicklung der Finanzen des vergangenen Jahres
An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 
wurde der Voranschlag 2022 mit einem Aufwandsüber-
schuss von CHF 529’543 verabschiedet. Der Verlust der 
Jahresrechnung 2022 fiel gegenüber dem Voranschlag 
2022 fast um die Hälfte tiefer aus.
Dazu beigetragen haben mehrheitlich nicht realisierte und 
noch nicht fertiggestellte Projekte und die nicht angefalle-
nen Abschreibungen.

Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital verminderte sich von CHF 784’242.47 
auf CHF 520’702.87 (Stand 31.12.2022).
Die grossen Investitionen wie die Fertigstellung der Um-
gebung des Kanzleigebäudes, die Schlusszahlung für das 
TLF und die Sanierung der Bergstrasse belasten das  
Eigenkapital im 2023 weiterhin. Die daraus resultierenden 
Abschreibungen für die nächsten Jahre lassen es noch 
rasanter abnehmen. Zudem stehen der Gemeinde mit  
der  Abwasserproblematik und der noch nicht beziffer-
baren For derung der Wasserversorgungsgenossenschaft 
weitere hohe Ausgaben bevor. Das Eigenkapital der Ge-
meinde Lauerz wird bis Ende 2024 auf ein bedrohlich tie-
fes Niveau sinken.

Entwicklung des Fremdkapitals
Die hohe Investitionstätigkeit führte zu einer Erhöhung der 
Darlehen per 31.12.2022 um CHF 2.6 Mio.

Kommentar zur finanziellen Lage

0 Allgemeine Verwaltung
Durch die personellen Veränderungen innerhalb der Ver-
waltung sind höhere Kosten entstanden. Verschiedene 
Arbeiten und Tätigkeiten mussten gewährleistet werden, 
die etliche Überstunden generiert haben. Unvorhergese-
hene Honorare für externe Berater und Gutachter fielen 
erheblich höher aus als budgetiert. Im Gegenzug wurden 
Software-Projekte nicht umgesetzt. Die Bauverwaltung 
arbeitete sehr gut im Rahmen des Budgets.

1 Öffentliche Sicherheit 
Ein Stellenwechsel im Einwohneramt bewirkte tiefere Lohn-
kosten. Im Kataster- und Vermessungswesen konnte  
weniger Aufwand als budgetiert verbucht werden. Die 
 Abschreibung des TLF wird durch die verspätete Lieferung 
erst in der Rechnung 2023 relevant.

2 Bildung 
Im Ressort Bildung wurde sorgsam mit den vorhandenen 
Mitteln umgegangen. Die Ausgaben blieben im Rahmen. 
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Schulen konnten 
zudem Kosten bei den Weiterbildungen optimiert werden. 
Der Aufwand für die Musikschule und die Sonderschule 
sank infolge tieferer Anzahl Kinder. 
Bei den Schulliegenschaften bewegte man sich ebenfalls 
unter Budget. Durch die geplante Sanierung der Lüftung 
(Investitionsrechnung 2023) konnte auf einige Arbeiten im 
Schulhaus verzichtet werden.

3 Kultur und Freizeit 
Die budgetierten Ausgaben in diesem Ressort wurden 
deutlich unterschritten. Einige Projekte und Veranstaltun-
gen zu Beginn des Jahres konnten als Folge der Pandemie 
nicht umgesetzt werden. Die Wanderweg-Verlegung im 
Rietli wurde noch nicht abgeschlossen und der Unterhalt 
an den Wanderwegen durch unseren Gemeindearbeiter 
generierte geringere Kosten.

4 Gesundheit
Im Bereich Gesundheit gab es keine merklichen Ab-
weichungen oder Mehrkosten.

1  Überblick Jahresrechnung 2022



5

5 Soziale Sicherheit
Der Beitrag an die Prämienverbilligung machte weniger 
aus als budgetiert. Ein Leitbild für Jugend und Alter wurde 
noch nicht wie vorgesehen erstellt. Der Bereich wirtschaft-
liche Sozialhilfe schloss besser ab als angenommen. Dafür 
sind im Asylwesen die Kosten stark angestiegen. Die Ge-
meinde konnte nach intensiver Wohnungssuche 15 neue 
Personen aufnehmen. Dies entsprach dem Soll des kanto-
nalen Zuteilungsschlüssels. Dadurch entstand auch bei 
der Fachbereichsleitung ein zusätzlicher Mehraufwand. 
Die Budgetierung in diesen beiden Ressorts ist immer 
schwierig, da unvorhergesehene Ereignisse eine genaue 
Planung verunmöglichen.

6 Verkehr 
Die Schneeräumung der Bergstrasse fiel durch den war-
men Winter weniger kostenintensiv aus. Infolge Pensionie-
rung ist der Personalaufwand für die Gemeindearbeiten 
gesunken.

7 Umwelt und Raumordnung 
Die Instandstellung der Trockensteinmauer im Gütsch 
wurde um ein weiteres Jahr verschoben. Dieses Projekt 
muss aber im Jahr 2023 umgesetzt werden.
Geringer als angenommen war der Unterhalt der Abwas-
serbeseitigung. Die Spezialfinanzierung muss jedoch neu 
einen Zuschuss aus Gemeindemitteln erhalten. Das Mi-
nus im Ressort Abwasserbeseitigung kann zurzeit nicht 
mehr über die Spezialfinanzierung ausgeglichen werden, 
da die Anschlussgebühren (Einnahmen) nicht mehr genü-
gen. Die Finanzierung der Abwasserbeseitigung kann ge-
mäss §39 FHG-BG Abs. 2 mittels Steuergelder erfolgen. 
Der Gemeinderat ist in den nächsten Jahren gefordert, 
eine Lösung für diese Spezialfinanzierung auszuarbeiten.

8 Volkswirtschaft 
Der tiefere Ertrag resultiert aus der Umbuchung der  
Dividenden der ebs Energie AG ins Ressort Finanzen und 
Steuern.

9 Finanzen und Steuern 
Die Steuereinnahmen halten sich fast identisch im budge-
tieren Rahmen. Die Gemeinde Lauerz erhält immer noch 
Gelder auf hohem Niveau seitens des Finanzsausgleichs. 
Durch aufgenommene Darlehen und Zinsanstieg ist das 
Zinsniveau für Fremdkapital stark gestiegen.

Kommentar zu den wesentlichen Risiken
Die Sanierung der Bergstrasse, die Abwasserproble - 
matik und die geforderte Mitfinanzierung der Sanierung 
der Frischwasserleitung durch die Wasserversorgungs-
genossenschaft sind Themen, welche den Finanzhaushalt 
in den nächsten Jahren stark belasten werden.
Die Rechnung 2022 sowie der Finanzplan 2024–2026 
 zeigen auf, dass das Eigenkapital sehr bald aufgebraucht 
sein wird.
Der «neue» Finanzausgleich ist ein wichtiges Thema. Wird 
er umgesetzt, wie vom Kanton in die Vernehmlassung 
 geschickt, erhält die Gemeinde Lauerz nach Ablauf des 
Härteausgleichs deutlich weniger Mittel. Lauerz war Pro fi-
teur des kantonalen Finanzausgleichs und der Unter-
stützung durch die finanzstarken Schwyzer Ge meinden.
Wir haben noch Hoffnung, dass es für Lauerz eine gute 
Lösung geben wird.

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt,

a. die Nachtragskredite von CHF 351’886.17 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 zu genehmigen,

b. die Nachtragskredite von CHF 15’511.20 zu Lasten der Investitionsrechnung 2022 zu genehmigen, 

c. die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 267’828.69 zu genehmigen,

d. die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 2’247’248.60 zu genehmigen.
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1.2  Prüfungsbericht und Antrag der Rechnungs prüfungskommission  
der Gemeinde Lauerz betreffend Jahresrechnung 2022 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes 
für die Bezirke und Gemeinden die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie die Existenz des internen Kontroll-
systems für das Rechnungsjahr 2022 geprüft.

Für die Jahresrechnung inklusive internem Kontrollsystem ist der Gemeinderat verantwortlich,  
während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durch-
geführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit 
 erkannt werden. Wir prüften die Posten und Ausgaben der Jahresrechnungen mittels Analysen und 
Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeben-
den Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsunterschiede sowie die Darstellung 
der Jahresrechnungen als Ganzes. Das interne Kontrollsystem wurde mittels Dokumentation der Ge-
meinde und entsprechenden Stichproben geprüft und beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung und die Nachtrags-
kredite den gesetzlichen Bestimmungen.

In Übereinstimmung mit § 8 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden be stä-
tigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem 
existiert.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Lauerz

Lauerz, 24. März 2023  Philipp Schmidig, Präsident
    Katja Rickenbacher
    Anton Schuler
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Erfolgsrechnung Rechnung 
2022

Voranschlag
2022

Rechnung
2021

Total Betrieblicher Aufwand 5’487’718.76 5’480’748 4’999’037.88
-5’313’855.72

-314’817.84

 9’479.45
-45’495.35
-36’015.90

Total Betrieblicher Ertrag -5’176’134.35 -4’909’885
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 311’584.41 570’863

Finanzaufwand 13’835.28 4’900
Finanzertrag -57’591.00 -46’220
Ergebnis aus Finanzierung -43’755.72 -41’320

Operatives Ergebnis 267’828.69 529’543 -350’833.74

Ausserordentlicher Aufwand 
Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 267’828.69 529’543 -350’833.74

Total Aufwand 
Total Ertrag

5’501’554.04
-5’233’725.35

5’485’648
-4’956’105

5’008’517.33
-5’359’351.07

Investitionsrechnung Rechnung
2022

Voranschlag
2022

Rechnung
2021

Total Investitionsausgaben 2’338’759.80 2’505’000 1’315’374.25
Total Investitionseinnahmen -91’511.20 -501’000 -8’621.35
Nettoinvestitionen 2’247’248.60 2’004’000 1’306’752.90

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

1.3 Gesamtübersicht
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1.4 Genehmigung der Nachtragskredite der Jahresrechnung 2022

Rechnung
2022

Voranschlag 
2022

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredit

Kurzbegründung

0120 Exekutive

31 Sach- und Betriebsaufwand 98’734.40 33’040 45’066.25 20’628.15 Zusätzliche rechtliche Beratungen

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

30 Personalaufwand 163’100.39 134’160 28’940.39 Löhne GRB 2022-101  
Anstellung 80% 01.08.22 – 31.12.22

0220 Allgemeine Dienste, übrige

30 Personalaufwand 228’116.90 184’490 43’626.90 Höhere Personalkosten und Vergleichszahlung aus 
Rechtsfall

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 140’535.39 129’646 10’889.39 Höhere Versicherungsprämien, Autokauf  
(Eigentum der Gemeinde)

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 26’208.00 26’208.00 Abschreibung Mobiliar Kanzlei

39 Interne Verrechnungen 100.00 100.00 Kalk. Zins Mobiliar Kanzlei

221 Bauverwaltung

30 Personalaufwand 135’045.55 126’910 8’135.55 Höhere Personalkosten Behörden und Verwaltung

290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30’413.27 13’100 17’313.27 Unwetter, höherer Stromverbrauch (Baustrom)

1200 Rechtsprechung

30 Personalaufwand 1’300.00 1’300.00 Personalkosten (Vermittler) neue Kontierung siehe
Konto 1200.31

1400 Allgemeines Rechtswesen

36 Transferaufwand 4’883.00 4’883.00 Korrektur aus HRM2-Budgetierung siehe Konto
1400.31

1403 Betreibungswesen

36 Transferaufwand 6’520.00 6’000 520.00 Höherer Kostenanteil Betreibungsamt

1500 Feuerwehr

36 Transferaufwand 100 100 Kalk. Zins für Anzahlung TLF

1620 Zivilschutz
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5’014.65 5’000 14.65 Neuer Verteiler Stromkosten

36 Transferaufwand 811.80 811.80 Höherer Betriebskostenanteil Abgabe an Kanton

1621 Sanitätsdienstliches
Ersteinsatzelement (SEE)

39 Interne Verrechnungen 500.00 350 150.00 Umlage höhere Treibstoffkosten

        

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neu er Verpflichtun-
gen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschub einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der 
Gemeinderat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für 
den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

Folgende Nachtragskredite (NK) werden der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet: 
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2110 Kindergarten
30 Personalaufwand 142’213.75 141’070 1’143.75 Höhere Personalkosten infolge Stellenwechsel

2120 Primarstufe
36 Transferaufwand 38’704.15 37’350 1’354.15 Höhere Kosten für Psychomotorik und Informatik

2140 Musikschulen
30 Personalaufwand 1’268.30 1’000 268.30 Höhere Sitzungsgelder

2190 Schulleitung
30 Personalaufwand 115’389.70 101’760 13’629.70 Zusätzliches Pensum als Lehrperson

36 Transferaufwand 24’407.20 17’700 6’707.20 Höhere Sekretariatskosten

3290 Kultur, n.a.g.
36 Transferaufwand 9’200.00 9’150 50.00 Höhere Ausgaben Sitzungsgelder

3410 Sport
36 Transferaufwand 6’900.00 5’300 1’600.00 Neue Kontierung siehe 1610.3636.00,

3420 Freizeit
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’368.00 11’368.00 Neuzuordnung von Abschreibungen nach Benutzer-

flächen (Verwaltungsliegenschaften)

4220 Rettungsdienste

30 Personalaufwand 2’554.20 2’000 554.20 Höhere Weiterbildungskosten (Bootsprüfung)

4330 Schulgesundheitsdienst
30 Personalaufwand 3’406.80 2’700 706.80 Höhere Beratungskosten

5350 Leistungen an das Alter
36 Transferaufwand 2’756.80 2’350 406.80 Höhere Beratungskosten

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
30 Personalaufwand 77.31 77.31 Umlage 210.30 Anteil Fürsorgeaufgabe, welche 

durch die Finanzabteilung getätigt wird

6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13’595.00 10’400 3’195.00 Neuzuordnung von Abschreibungen nach Benutzer-

flächen (Verwaltungsliegenschaften)

6190 Strassen, n.a.g.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’964.30 2’964.30 Dorfbrunnen neue Kontierung siehe 290.31

6400 Nachrichtenübermittlung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8’903.33 6’300 2’603.33 Materialeinkauf Dezember, Verkauf 2023

Rechnung
2022

Voranschlag 
2022

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredite

Kurzbegründung
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7690 Übrige Bekämpfung von Umwelt-
verschmutzung

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’728.95 1’300 428.95 Gemeindebeitrag Energie-Region Innerschwyz
 nicht budgetiert

7710 Friedhof und Bestattung
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9’861.00 8’000 1’861.00 Neuzuordnungen von Abschreibungen nach 

Benutzerflächen (Verwaltungsliegenschaften)

7790 Umweltschutz, n.a.g.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 986.85 700 286.85 Anschaffung Robidog

7900 Raumordnung

30 Personalaufwand 5’647.10 4’200 1’447.10 Höhere Sitzungsgelder

9100 Steuern

34 Finanzaufwand 3637.35 2’700 937.65 Höhere Skontoabzüge

9610 Zinsen

34 Finanzaufwand 9972.35 1’500 8’477.35 Zusätzliche Darlehen mit gestiegenen Zinssätzen

9690 Finanzvermögen, n.a.g.

34 Finanzaufwand 49.33 49.33 Ausbuchung Kleinbeträge

9950 Neutrale Aufwendungen u. Erträge

42’098.80 1500.49 Feuerwehr siehe 9950.90 
RRB Nr. 448/2021

86’049.20 7200.49 Abwasser siehe 9950.90 
gemäss § 39 FHG-BG Abs. 2

39 Interne Verrechnungen 128’148.00 128’148.00 Defizitausgleich Feuerwehr und Abwasser aus 
allgemeinen Steuermitteln

Total Nachtragskredite zur 
Genehmigung

351’886.17

Rechnung
2022

Voranschlag 
2022

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredit

Kurzbegründung
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Voranschlag 
2022

Nachtragskredit 
2022 CHF

Kurzbegründung

7200 Abwasserbeseitigung

50 Übriger Tiefbau 75’000 15’511.20 90’511.20 Ein Projekt früher ausgeführt als geplant, teilweise 
höhere Materialkosten

Informativ

7200 Überschuss Anschlussgebühren
Abwasserbeseitigung

63 Investitionen auf eigene Rechnung -15’000 -2917.30 Einnahmen Anschlussgebühren

87593.90 Finanzierung der Differenz erfolgt aus Konto 2068.00 
Guthaben aus Anschlussgebühren

Total Nachtragskredite zur 
Genehmigung

15’511.20

1.5 Investitionsrechnung 2022
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Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung
2021

30 Personalaufwand 2’137’618.45 2’135’596 1’999’596.66
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’634’609.04 1’576’162 1’565’821.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 277’555.00 306’900 148’503.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00
36 Transferaufwand 1’237’379.18 1’342’810 1’289’567.65
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 1’234.05
39 Interne Verrechnungen 196’268.00 119’280 122’570.65
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital 4’289.09 0 -128’255.33

Total Betrieblicher Aufwand 5’487’718.76 5’480’748 4’999’037.88

40 Fiskalertrag -1’556’730.25 -1’576’400 -1’591’500.60
41 Regalien und Konzessionen -48’300.00 -50’000 -48’800.00
42 Entgelte -456’468.25 -390’600 -501’183.17
43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 -539.10
46 Transferertrag -2’918’367.85 -2’773’605 -3’048’028.15
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 -1’234.05
49 Interne Verrechnungen

Total Betrieblicher Ertrag
-196’268.00-
-196’268.00

-119’280-
-4’909’885

-122’570.65
-5’313’855.72

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 311’584.41 570’863 -314’817.84

34 Finanzaufwand 13’835.28 4’900 9’479.45
44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung
-57’591.00
-43’755.72

-46’220
-41’320

-45’495.35
-36’015.90

Operatives Ergebnis 267’828.69 529’543 -350’833.74

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 267’828.69 529’543 -350’833.74

Total Aufwand 5’501’554.04 5’485’648 5’008’517.33
Total Ertrag -5’233’725.35 -4’956’105 -5’359’351.07

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

2  Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis
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Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung
2021

0 Allgemeine Verwaltung 1’144’543.20 1’031’571 730’264.01
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 130’646.38 164’544 133’467.17
2 Bildung 1’768’678.00 1’906’828 1’926’746.29
3 Kultur, Sport und Freizeit 47’314.75 72’250 36’833.75
4 Gesundheit 424’575.75 423’805 378’187.55
5 Soziale Sicherheit 356’409.36 303’157 131’709.45
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 188’383.25 247’387 194’752.48
7 Umweltschutz und Raumordnung 115’283.33 162’358 130’206.75
8 Volkswirtschaft -42’948.00 -59’526 -43’416.50
9 Finanzen und Steuern -3’865’057.33 -3’722’831 -3’969’584.69

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandsüberschuss (+) 267’828.69 529’543 -350’833.74

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

2.2 Erfolgsrechnung nach Funktionen
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  Rechnung Voranschlag Rechnung
  2022 2022 2021 
   
E Erfolgsrechnung 267’828.69 529’543 -350’833.74
    
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’144’543.20 1’031’571 730’264.01
    
01 Legislative und Exekutive 185’734.95 136’730 110’241.00
    
0110 Legislative 14’836.10 17’690 10’487.35
30 Personalaufwand 2’827.50 3’500 3’315.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’204.95 16’690 9’037.20
42 Entgelte -2’196.35 -2’500 -1’865.45
    
0120 Exekutive 170’898.85 119’040 99’753.65
30 Personalaufwand 72’164.45 86’000 71’937.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 98’734.40 33’040 27’816.25
    
02 Allgemeine Dienste 958’808.25 894’841 620’023.01
    
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 191’441.04 182’760 168’114.77
30 Personalaufwand 163’100.39 134’160 130’520.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44’320.50 60’600 50’204.60
34 Finanzaufwand   .55
37 Durchlaufende Beiträge   1’234.05
42 Entgelte -4’319.85  -308.91
46 Transferertrag -11’660.00 -12’000 -12’302.00
47 Durchlaufende Beiträge   -1’234.05
    
0220 Allgemeine Dienste, übrige 382’203.74 303’936 295’220.30
30 Personalaufwand 228’116.90 184’490 176’213.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 140’535.39 129’646 121’980.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 26’208.00  
36 Transferaufwand   -232.50
39 Interne Verrechnungen 100.00  
42 Entgelte -12’679.65 -10’200 -2’624.00
46 Transferertrag -76.90  -116.40
    
0221 Bauverwaltung 157’255.00 154’310 134’246.14
30 Personalaufwand 135’045.55 126’910 125’988.04
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 64’888.00 57’400 62’493.35
42 Entgelte -42’678.55 -30’000 -54’235.25
    
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 142’923.02 167’708 6’435.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30’413.27 13’100 5’671.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 102’845.00 132’000 
36 Transferaufwand  100 70.00
39 Interne Verrechnungen 17’280.00 23’508 1’260.00
42 Entgelte -6’615.25  -565.85
44 Finanzertrag -1’000.00 -1’000 

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten
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  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021

0291 Parzelle Seemattli 84’985.45 86’127 16’006.60
30 Personalaufwand 289.10 12’500 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 83’626.75 53’000 18’422.95
39 Interne Verrechnungen 19’880.00 20’627 8’548.65
42 Entgelte -460.40  
44 Finanzertrag -18’350.00  -10’965.00
    
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 130’646.38 164’544 133’467.17
    
12 Rechtsprechung 1’529.00 2’100 1’758.75
    
1200 Rechtsprechung 1’529.00 2’100 1’758.75
30 Personalaufwand 1’300.00  1’588.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 229.00 2’600 170.00
42 Entgelte  -500 
    
14 Allgemeines Rechtswesen 100’063.88 125’119 101’786.52
    
1400 Allgemeines Rechtswesen 84’944.73 102’219 96’295.37
30 Personalaufwand 88’654.18 109’210 103’056.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’324.95 5’009 163.00
36 Transferaufwand 4’883.00  3’640.00
42 Entgelte -9’917.40 -12’000 -10’564.30
    
1403 Betreibungswesen 6’520.00 4’000 4’498.15
36 Transferaufwand 6’520.00 6’000 6’600.00
42 Entgelte  -2’000 -2’101.85
    
1405 Zivilstandsamt 2’071.00 2’900 1’873.00
36 Transferaufwand 2’071.00 2’900 1’873.00
    
1406 Markt-/Wirtschaftwesen -1’690.00 -1’000 -880.00
42 Entgelte -1’690.00 -1’000 -880.00
    
1409 Kataster- und Vermessungswesen 8’218.15 17’000 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8’218.15 17’000 
    
15 Feuerwehr   
    
1500 Feuerwehr   
30 Personalaufwand 43’339.40 54’700 58’038.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 86’310.65 99’740 148’256.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8’693.00 36’100 8’693.00
34 Finanzaufwand 170.95 500 177.00
36 Transferaufwand 100.00  
39 Interne Verrechnungen 400.00 1’569 130.00
42 Entgelte -89’745.20 -92’300 -117’442.45
44 Finanzertrag -80.00  -72.80
46 Transferertrag -5’490.00 -6’000 -11’250.00
49 Interne Verrechnungen -43’698.80 -1’300 -86’529.05
90 Abschluss Erfolgsrechnung  -93’009 
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16 Verteidigung 29’053.50 37’325 29’921.90
    
1610 Militärische Verteidigung 200.00 1’700 200.00
34 Finanzaufwand  200 
36 Transferaufwand 200.00 1’500 200.00
    
1620 Zivilschutz 24’157.95 28’575 24’030.65
30 Personalaufwand 2’082.50 3’000 2’963.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5’014.65 5’000 8’945.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16’049.00 20’100 16’049.00
36 Transferaufwand 811.80  539.10
39 Interne Verrechnungen 200.00 475 240.00
42 Entgelte   -4’167.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   -539.10
    
1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement 4’695.55 7’050 5’691.25
30 Personalaufwand 587.00 1’000 1’305.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3’608.55 5’900 4’035.65
39 Interne Verrechnungen 500.00 350 350.00
42 Entgelte  -200 
    
2 BILDUNG 1’768’678.00 1’906’828 1’926’746.29
    
21 Obligatorische Schule 1’579’643.75 1’682’828 1’730’529.69
    
2110 Kindergarten 100’255.75 110’007 93’359.97
30 Personalaufwand 142’213.75 141’070 135’912.37
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5’004.50 17’575 3’005.60
42 Entgelte  -300 
46 Transferertrag -46’962.50 -48’338 -45’558.00
    
2120 Primarstufe 833’059.25 853’670 827’761.26
30 Personalaufwand 826’599.65 827’420 838’639.01
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 140’225.50 158’300 120’718.10
36 Transferaufwand 38’704.15 37’350 37’813.75
42 Entgelte -80.00 -800 -20.00
46 Transferertrag -172’390.05 -168’600 -169’389.60
    
2140 Musikschulen 45’696.45 60’100 49’858.75
30 Personalaufwand 1’268.30 1’000 937.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22.50 100 22.50
36 Transferaufwand 44’405.65 59’000 48’898.65
    
2170 Schulliegenschaften 429’200.00 491’491 614’119.32
30 Personalaufwand 162’429.85 172’850 174’198.87
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 184’064.80 222’472 351’189.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 88’936.00 100’300 88’936.00
39 Interne Verrechnungen 1’100.00 2’889 4’792.70
42 Entgelte -670.65 -1’000 -387.40
44 Finanzertrag -5’565.00 -6’020 -4’610.00
49 Interne Verrechnungen -1’095.00  

  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021
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2190 Schulleitung 145’852.30 133’060 122’436.34
30 Personalaufwand 115’389.70 101’760 94’576.44
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6’055.40 13’600 6’028.90
36 Transferaufwand 24’407.20 17’700 21’831.00
    
2191 Obligatorische Schule, n.a.g. 25’580.00 34’500 22’994.05
30 Personalaufwand 790.30 1’600 467.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24’789.70 32’900 22’526.45
    
22 Sonderschulen 189’034.25 224’000 196’216.60
    
2200 Sonderschulen 189’034.25 224’000 196’216.60
36 Transferaufwand 189’034.25 224’000 196’216.60
    
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 47’314.75 72’250 36’833.75
    
32 Kultur, übrige 13’564.25 19’000 11’013.85
    
3220 Musik und Theater 1’850.00 4’950 2’150.00
36 Transferaufwand 1’850.00 4’950 2’150.00
    
3290 Kultur, n.a.g. 11’714.25 14’050 8’863.85
30 Personalaufwand 2’364.25 4’400 1’548.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 150.00 500 165.00
36 Transferaufwand 9’200.00 9’150 7’150.00
    
34 Sport und Freizeit 33’750.50 53’250 25’819.90
    
3410 Sport 6’900.00 5’300 3’550.00
36 Transferaufwand 6’900.00 5’300 3’550.00
    
3420 Freizeit 26’850.50 47’950 22’269.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16’392.50 37’150 9’636.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’368.00  11’368.00
36 Transferaufwand 300.00 300 300.00
39 Interne Verrechnungen 1’161.00 12’000 3’336.20
46 Transferertrag -2’371.00 -1’500 -2’371.00
    
4 GESUNDHEIT 424’575.75 423’805 378’187.55
    
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 330’002.80 324’895 303’838.15
    
4110 Spitäler 200.00 200 200.00
36 Transferaufwand 200.00 200 200.00
    
4120 Pflegefinanzierung 271’402.80 251’695 245’398.15
36 Transferaufwand 271’402.80 251’695 245’398.15
    
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 58’400.00 73’000 58’240.00
36 Transferaufwand 58’400.00 73’000 58’240.00
    



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021
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42 Ambulante Krankenpflege 86’568.30 90’390 67’465.80
    
4210 Ambulante Krankenpflege 75’482.35 79’020 58’822.55
36 Transferaufwand 75’482.35 79’020 58’822.55
    
4220 Rettungsdienste 11’085.95 11’370 8’643.25
30 Personalaufwand 2’554.20 2’000 506.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7’431.75 8’720 7’186.75
39 Interne Verrechnungen 1’100.00 950 950.00
42 Entgelte  -300 
    
43 Gesundheitsprävention 8’004.65 8’520 6’883.60
    
4330 Schulgesundheitsdienst 8’004.65 8’520 6’883.60
30 Personalaufwand 3’406.80 2’700 2’456.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’597.85 5’820 4’427.30
    
5 SOZIALE SICHERHEIT 356’409.36 303’157 131’709.45
    
51 Krankheit und Unfall 68’217.50 88’641 69’556.20
    
5120 Prämienverbilligungen 68’217.50 88’641 69’556.20
36 Transferaufwand 68’217.50 88’641 69’556.20
    
53 Alter + Hinterlassene 2’856.80 6’750 2’647.25
    
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV  -600 
46 Transferertrag  -600 
    
5350 Leistungen an das Alter 2’856.80 7’350 2’647.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 100.00 5’000 100.00
36 Transferaufwand 2’756.80 2’350 2’547.25
    
54 Familie und Jugend 5’519.50 10’345 1’100.00
    
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 3’851.50 3’545 1’100.00
36 Transferaufwand 3’851.50 3’545 1’100.00
    
5440 Jugendschutz  5’000 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  5’000 
    
5450 Leistungen an Familien 1’668.00 1’800 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’668.00 1’800 
    
57 Sozialhilfe und Asylwesen 279’815.56 197’421 58’406.00
    
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 47’107.36 86’288 -9’314.15
30 Personalaufwand 77.31  13’947.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13’565.85  1’163.95
36 Transferaufwand 83’368.90 86’288 211’891.45



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021
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42 Entgelte -17’957.70  -864.60
46 Transferertrag -31’947.00  -235’452.60
    
5730 Asylwesen 206’507.68 61’783 51’674.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 301’378.25 120’000 132’832.40
36 Transferaufwand 92’765.63 61’000 48’019.15
42 Entgelte -15’009.10 -24’000 -20’449.00
46 Transferertrag -172’627.10 -95’217 -108’728.40
    
5790 Fürsorge, n.a.g. 26’200.52 49’350 16’046.00
30 Personalaufwand 13’505.32 22’050 2’279.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’423.40 1’400 1’632.95
36 Transferaufwand 11’271.80 25’900 12’134.00
    
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 188’383.25 247’387 194’752.48
    
61 Strassenverkehr 114’398.73 162’066 128’903.07
    
6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen 118’752.35 169’366 133’140.73
30 Personalaufwand 121’624.95 135’736 53’701.73
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63’221.80 83’800 111’048.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13’595.00 10’400 13’595.00
36 Transferaufwand 20’000.00 24’200 22’195.20
39 Interne Verrechnungen 2’000.00 7’180 890.00
42 Entgelte -1’362.15 -1’500 -35’978.35
46 Transferertrag -44’302.25 -650 -650.00
49 Interne Verrechnungen -56’025.00 -89’800 -31’661.60
    
6151 Parkplätze -7’317.92 -7’300 -6’150.31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’448.43 6’300 4’132.69
39 Interne Verrechnungen 1’500.00 4’400 1’899.70
44 Finanzertrag -13’266.35 -18’000 -12’182.70
    
6190 Strassen, n.a.g. 2’964.30  1’912.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’964.30  1’912.65
    
62 Öffentlicher Verkehr 85’993.80 101’021 74’703.20
    
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 85’993.80 101’021 74’703.20
36 Transferaufwand 87’466.10 101’021 89’161.30
46 Transferertrag -1’472.30  -14’458.10
    
64 Nachrichtenübermittlung -12’009.28 -15’700 -8’853.79
    
6400 Nachrichtenübermittlung -12’009.28 -15’700 -8’853.79
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8’903.33 6’300 12’546.70
34 Finanzaufwand   326.30
42 Entgelte -20’912.61 -22’000 -21’726.79
    



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021
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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 115’283.33 162’358 130’206.75
    
72 Abwasserbeseitigung   
    
7200 Abwasserbeseitigung   
30 Personalaufwand 2’240.00 3’340 2’240.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 187’384.90 223’600 203’131.65
36 Transferaufwand 70’292.55 96’000 85’531.05
39 Interne Verrechnungen 5’557.00 19’700 6’965.55
42 Entgelte -179’425.25 -147’000 -166’173.45
46 Transferertrag   -120.00
49 Interne Verrechnungen -86’049.20  
90 Abschluss Erfolgsrechnung  -195’640 -131’574.80
    
73 Abfallwirtschaft   
    
7300 Abfallwirtschaft   
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 288.70 100 473.85
36 Transferaufwand 42’076.55 36’400 38’760.50
39 Interne Verrechnungen 2’886.00 3’300 1’899.70
42 Entgelte -49’390.34 -40’000 -44’453.52
46 Transferertrag -150.00  
90 Abschluss Erfolgsrechnung 4’289.09 200 3’319.47
    
74 Verbauungen 44’695.05 75’000 87’644.90
    
7410 Gewässerverbauungen 44’695.05 75’000 87’644.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 52’075.40 75’000 102’480.95
42 Entgelte   -14’836.05
46 Transferertrag -7’380.35  
    
75 Arten- und Landschaftsschutz 14’122.05 18’700 8’118.50
    
7500 Arten- und Landschaftsschutz 14’122.05 18’700 8’118.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 500.00 700 
36 Transferaufwand 13’622.05 37’000 8’118.50
46 Transferertrag  -19’000 
    
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1’728.95 1’900 1’700.00
    
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz  -400 
46 Transferertrag  -400 
    
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1’728.95 2’300 1’700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’728.95 1’300 1’700.00
36 Transferaufwand  1’000 
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77 Übriger Umweltschutz 34’631.13 42’558 21’102.55
    
7710 Friedhof und Bestattung 25’364.48 33’458 18’152.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7’867.48 12’100 3’331.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9’861.00 8’000 9’862.00
36 Transferaufwand  300 300.00
39 Interne Verrechnungen 8’956.00 16’058 6’079.10
42 Entgelte -1’320.00 -3’000 -1’420.00
    
7790 Umweltschutz, n.a.g. 9’266.65 9’100 2’949.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 986.85 700 225.40
36 Transferaufwand 2’817.60 2’900 2’842.75
39 Interne Verrechnungen 5’500.00 5’500 
42 Entgelte -37.80  -118.40
    
79 Raumordnung 20’106.15 24’200 11’640.80
    
7900 Raumordnung 20’106.15 24’200 11’640.80
30 Personalaufwand 5’647.10 4’200 3’256.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’459.05 20’000 8’383.95
    
8 VOLKSWIRTSCHAFT -42’948.00 -59’526 -43’416.50
    
84 Tourismus 240.00 1’500 254.50
    
8400 Tourismus 240.00 1’500 254.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 240.00 1’500 104.50
36 Transferaufwand   150.00
    
85 Industrie, Gewerbe, Handel 5’112.00 5’200 5’129.00
    
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5’112.00 5’200 5’129.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’112.00 1’200 1’129.00
36 Transferaufwand 4’000.00 4’000 4’000.00
    
87 Brennstoffe und Energie -48’300.00 -66’226 -48’800.00
    
8710 Elektrizität -48’300.00 -66’226 -48’800.00
39 Interne Verrechnungen  774 
41 Regalien und Konzessionen -48’300.00 -50’000 -48’800.00
44 Finanzertrag  -17’000 
    

  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2022 2022 2021
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9 FINANZEN UND STEUERN -3’865’057.33 -3’722’831 -3’969’584.69
    
91 Steuern -1’560’863.96 -1’569’500 -1’597’579.19
    
9100 Steuern -1’560’863.96 -1’569’500 -1’597’579.19
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 128.64 13’000 -2’611.84
34 Finanzaufwand 3’637.65 2’700 3’833.25
36 Transferaufwand  100 
40 Fiskalertrag -1’556’730.25 -1’576’400 -1’591’500.60
46 Transferertrag -7’900.00 -8’900 -7’300.00
    
93 Finanz- und Lastenausgleich -2’242’500.00 -2’242’500 -2’300’900.00
    
9300 Finanz- und Lastenausgleich -2’242’500.00 -2’242’500 -2’300’900.00
46 Transferertrag -2’242’500.00 -2’242’500 -2’300’900.00
    
95 Ertragsanteile, übrige -169’900.00 -169’900 -139’000.00
    
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung -169’900.00 -169’900 -139’000.00
46 Transferertrag -169’900.00 -169’900 -139’000.00
    
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -18’702.97 -29’380 -16’902.50
    
9610 Zinsen -18’752.20 -30’880 -16’902.50
34 Finanzaufwand 9’977.35 1’500 5’142.35
44 Finanzertrag -19’329.55 -4’200 -17’664.85
49 Interne Verrechnungen -9’400.00 -28’180 -4’380.00
    
9690 Finanzvermögen, n.a.g. 49.23 1’500 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1’500 
34 Finanzaufwand 49.33  
44 Finanzertrag -.10  
    
97 Rückverteilungen -1’238.40  -432.05
    
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -1’238.40  -432.05
46 Transferertrag -1’238.40  -432.05
    
99 Nicht aufgeteilte Posten 128’148.00 288’449 85’229.05
    
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 128’148.00 288’449 85’229.05
39 Interne Verrechnungen 128’148.00  85’229.05
90 Abschluss Erfolgsrechnung  288’449 
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Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung
2021

50 Sachanlagen 2’338’759.80 2’505’000 1’315’374.25
51 Investitionen auf Rechnungen Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionsausgaben 2’338’759.80 2’505’000 1’315’374.25

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Übertragung von immat. Anlagen in das Finanzvermögen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -91’511.20 -501’000 -8’621.35
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionseinnahmen -91’511.20 -501’000 -8’621.35

Nettoinvestitionen 2’247’248.60 2’004’000 1’306’752.90

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

3  Investitionsrechnung

3.1 Investitionsrechnung nach Arten
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Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung
2021

0 Allgemeine Verwaltung 1’940’361.45 800’000 1’184’300.20
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 259’499.60 340’000
2 Bildung
3 Kultur, Sport und Freizeit
4 Gesundheit
5 Soziale Sicherheit
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
7 Umweltschutz und Raumordnung 47’387.55 804’000 77’761.35
8 Volkswirtschaft 60’000 44’691.35
9 Finanzen und Steuern

Nettoinvestitionen 2’247’248.60 2’004’000 1’306’752.90

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen
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Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung
2021

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’940’361.45 800’000 1’184’300.20

02 Allgemeine Dienste 1’940’361.45 800’000 1’184’300.20

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1’940’361.45 800’000 1’184’300.20

50 Sachanlagen 1’941’361.45 800’000 1’184’300.20

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1’000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 259’499.60 340’000

15 Feuerwehr 259’499.60 340’000

1500 Feuerwehr 259’499.60 340’000

50 Sachanlagen 259’499.60 400’000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -60’000

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 47’387.55 804’000 77’761.35

61 Strassenverkehr 47’387.55 804’000 77’761.35

6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen 47’387.55 804’000 77’761.35

50 Sachanlagen 47’387.55 1’230’000 77’761.35

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -426’000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 60’000 44’691.35

72 Abwasserbeseitigung 60’000 -8’621.35

7200 Abwasserbeseitigung 60’000 -8’621.35

50 Sachanlagen 90’511.20 75’000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -90’511.20 -15’000 -8’621.35

77 Übriger Umweltschutz 53’312.70

7710 Friedhof und Bestattung 53’312.70

50 Sachanlagen 53’312.70

Nettoinvestitionen 2’247’248.60 2’004’000.00 1’306’752.90

3.3 Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten
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4  Bilanz

Aktiven 01.01.2022 31.12.2022

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 205’316.40 440’816.57
101 Forderungen 627’410.80 544’665.30
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 78’642.45 88’104.10
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
107 Finanzanlagen 0.00 0.00
108 Sachanlagen FV 0.00 0.00
109 Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital 0.00 0.00

Total Finanzvermögen 911’369.65 1’073’585.97

140 Sachanlagen VV 3’796’816.55 5’766’510.15
142 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00
144 Darlehen 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 208’100.00 208’100.00
146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00
148 Total Kumulierte zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00

Total Verwaltungsvermögen 4’004’916.55 5’974’610.15

Total Aktiven 4’916’286.20 7’048’196.12

Passiven 01.01.2022 31.12.2022

200 Laufende Verbindlichkeiten 943’000.10 897’497.05
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 42’257.40 42’404.35
205 Kurzfristige Rückstellungen 505’902.92 455’173.20

Kurzfristiges Fremdkapital 1’491’160.42 1’395’074.60

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2’544’800.75 5’057’206.85
208 Langfristige Rückstellungen 16’730.00 4’238.50
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 79’352.56 70’973.30

Langfristiges Fremdkapital 2’640’883.31 5’132’418.65

Total Fremdkapital 4’132’043.73 6’527’493.25

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -75’585.77 -71’296.68
291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital -75’585.77 -71’296.68

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 859’828.24 591’999.55

Zweckfreies Eigenkapital 859’828.24 591’999.55

Total Eigenkapital 784’242.47 520’702.87

Total Passiven 4’916’286.20 7’048’196.12
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5  Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (Fonds Geld) Rechnung 2022

(+) Ertragsüberschuss, (-) Aufwandsüberschuss (Jahresergebnis)  -267’828.69 
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen EK  4’289.09 
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen FK -
(+) Abschreibungen Verwaltungsvermögen  277’555.00 

(+) Wertberichtigungen VV  -   

= (+) Selbstfinanzierungsüberschuss / (-) -fehlbetrag  14’015.40 

(+) Verluste / (-) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)  -   
(+) Wertberichtigungen / (-) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)  -   
(+) Abnahme / (-) Zunahme Forderungen  82’745.50 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen  -9’461.65 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten  -   
(-) Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen  -   
(+) Zunahme / (-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten  -45’503.05 
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen  146.95 
(+) Bildung / (-) Auflösung kurzfristige Rückstellungen  -50’729.72 
(+) Bildung / (-) Auflösung langfristige Rückstellungen  -12’491.50 

(+) Zunahme / (-) Abnahme Verbindlichkeiten / Forderungen ggü. Fonds  FK und EK  -8’379.26

= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)  -29’657.33

(-) Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen  -2’338’759.80 
(+) Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen  91’511.20 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -
(+) Abnahme / (-) Zunahme Darlehen im VV -
(-) Auflösung passivierte Investitionsbeiträge  -87’593.90

(+) Aktivierung Eigenleistungen  -   

= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen  -2’334’842.50

(+) Abnahme / (-) Zunahme Finanzanlagen  -   
(+) Abnahme / (-) Zunahme Sachanlagen FV  -   
(-) Wertberichtigungen / (+) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)  -   

(-) Verluste / (+) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)  -   

= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen  -   

= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit  -2’334’842.50

(+) Zunahme / (-) Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  -   
(+) Zunahme / (-) Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten  2’600’000.00

= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  2’600’000.00 

= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)  235’500.17

Kontrollrechnung
Stand flüssige Mittel per 31.12.  440’816.57

- Stand flüssige Mittel per 1.1.  205’316.40

= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel  235’500.17

Kontrolltotal  -   
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– Finanzinstrumente: Anlagen von Finanzvermögen in 
Obligationen in Fremdwährungen, ausländische Aktien 
und alternative Anlagen wie Hedge Funds, Derivate 
oder andere Anlagen mit stark spekulativem Charakter 
sind nicht zulässig.

6.1.2 Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, 
wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervor-
bringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben vorgesehen ist. Zudem muss sich ihr Wert verläss-
lich ermitteln lassen (§ 34 Abs. 1 FHG-BG).
Verpflichtungen werden in den Passiven der Bilanz ge-
führt, wenn ihr Ursprung auf einem Ereignis in der Vergan-
genheit liegt, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss 
gerechnet werden muss und deren Betrag zuverlässig 
 ermittelt werden kann (§ 34 Abs. 2 FHG-BG). Wenn der 
Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittel-
abflusses mit Unsicherheiten behaftet ist, wird eine Ver-
pflichtung in Form einer Rückstellung gebildet (§ 34 Abs. 3 
FHG-BG).
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrs-
werten bewertet (§ 35 Abs. 1 FHG-BG). Die Buchwerte 
des Finanzvermögens werden jährlich überprüft und ge-
gebenenfalls neu bewertet. Sachanlagen im Finanzver-
mögen werden alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf neu 
bewertet (§ 26 Abs. 3 FHV-BG).
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu An-
schaffungswerten abzüglich notwendiger Abschreibungen 
(§ 35 Abs. 2 FHG-BG). Die Entwertung durch die ordent-
liche Nutzung wird durch planmässige lineare Abschrei-
bungen über die angenommene Nutzungsdauer berück-
sichtigt. Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Anhang II 
der FHV-BG abgeschrieben.
Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert (§ 35 
Abs. 3 FHG-BG).

6.1  Angaben zum angewandten Regelwerk 
und zu den Bilanzierungsgrundsätzen

6.1.1 Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Die Jahresrechnung wurde auf der Grundlage des Finanz-
haushaltsgesetzes der Bezirke und Gemeinden vom   
30. Mai 2018, SRSZ 153.100, FHG-BG, und der dazu-
gehörigen Finanzhaushaltsverordnung vom 25. Juni 2019, 
SRSZ 153.111, FHV-BG, erstellt. Die rechtlichen Grund-
lagen stützen sich grundsätzlich auf das im Januar 2008 
durch die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen 
und Finanzdirektoren (FDK) verabschiedete Handbuch 
HRM2. § 26 FHG-BG und § 22 FHV-BG verweisen explizit 
auf HRM2 als anzuwendende Rechnungslegungsnorm. 
Das Handbuch enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentli-
chen Rechnungslegung sowie einen Kontenrahmen. Die 
Rechnungslegung soll ein Bild des Finanzhaushaltes ge-
ben, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage entspricht. In Anhang 3 der FHV hat der Re-
gierungsrat die gültigen Fachempfehlungen und allfällige 
Abweichungen davon festgelegt. Abweichungen zu den 
Fachempfehlungen ergeben sich folgende:

– Spezialfonds und Vorfinanzierungen: Spezialfonds wer-
den nur in der Bilanz ausgewiesen. Ausgaben und Ein-
nahmen (Fondsrechnung) erfolgen ausserhalb der Er-
folgsrechnung und der Investitionsrechnung. Die Bil-
dung von Reserven für noch nicht beschlossene Vor-
haben (Vorfinanzierungen) ist nicht zulässig.

– Pensionskasse: Für künftige Arbeitgeber-Sanierungs-
beiträge an die Pensionskasse des Kantons Schwyz im 
Fall einer Unterdeckung gemäss § 11 des Gesetzes 
über die Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKG) 
vom 21. Mai 2014 oder andere Vorsorgeeinrichtungen 
werden weder Rückstellungen gebildet noch passive 
Rechnungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber- 
Sanierungsbeiträge werden wie die ordentlichen Bei-
träge im Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Voran-
schlag und Finanzplan berücksichtigt. 

– Vorgehen beim Übergang zu HRM2: Die Reserven aus 
Neubewertung des Finanzvermögens und aus Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens sind nach einem Jahr 
aufzulösen. Bei Reserven aus Neubewertung von Grund-
 stücken kann auf die Auflösung verzichtet werden.

6  Anhang zur Jahresrechnung
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6.1.3 Spezifische Bilanzierungsgrundsätze

Flüssige Mittel (100)
Die Bewertung der vorhandenen flüssigen Mittel erfolgt wie 
bisher zum Nominalwert.

Forderungen (101)
Die Erträge werden nach dem Soll-Prinzip bei Rechnungs-
stellung verbucht.
Wesentliche Forderungen, deren Einzug gefährdet ist,  
sind entsprechend zu berichtigen (Einzelwertberichtigung).
Sämtliche übrige Guthaben sind jährlich im Umfang eines 
Abzuges von 5% zu berichtigen (§ 26 Abs. 3 FHV-BG).

Kurzfristige Finanzanlagen (102)
Kurzfristige Finanzanlagen werden zum Verkehrswert bi-
lanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungen (104)
Die Höhe der Aktivierung ergibt sich aus dem Abgren-
zungstatbestand (Nominalwerte).

Vorräte und angefangene Arbeiten (106)
Die Bewertung der Vorräte und angefangenen Arbeiten 
erfolgt zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellungskosten 
oder zum Marktwert, wenn dieser darunterliegt.

Langfristige Finanzanlagen (107)
Die Bewertung von Wertschriften mit Kurswert erfolgt zum 
Kurswert, unabhängig davon, ob die Wertschriften in ei-
nem aktiven Markt gehandelt werden oder nicht. Die Be-
wertung der Wertschriften ohne Kurswert erfolgt zum An-
schaffungswert. Die Werthaltigkeit der Wertschriften ohne 
Kurswert wird jährlich überprüft.
Die Bewertung von Darlehen im Finanzvermögen erfolgt zu 
Nominalwerten. Ist eine dauerhafte Wertminderung abseh-
bar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Die Werthaltig-
keit der Darlehen im Finanzvermögen wird jährlich über-
prüft.

Sachanlagen im Finanzvermögen (108)
Die Bewertung der Sachanlagen im Finanzvermögen er-
folgt bei Erstzugang zu Anschaffungskosten. Die Folgebe-
wertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungs-
stichtag. Die Buchwerte werden alle fünf Jahre überprüft 
und bei Bedarf neu bewertet.

Sachanlagen Verwaltungsvermögen (140)
Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, 
die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. 
Die Bewertung der Anlagen im Verwaltungsvermögen er-
folgt beim Erstzugang zum Anschaffungswert. Die Aktivie-
rungsgrenze beträgt CHF 75’000.00. Anschaffungen unter 
diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgs-
rechnung belastet; es erfolgt keine Aktivierung in der Bilanz 
und es werden keine Abschreibungen in den Folgejahren 
vorgenommen. Die Anlagen im Verwaltungsvermögen 
werden jährlich zu folgenden Sätzen linear über die Nut-
zungsdauer abgeschrieben (§ 27 Abs. 2 bzw. Anhang II 
FHV-BG):

Grundstücke für Hochbauten und Waldungen werden nicht 
mehr abgeschrieben. Da die Grundstücke neu nicht mehr 
abgeschrieben werden, werden diese von den Hochbauten 
getrennt und separat bilanziert.

Darlehen im Verwaltungsvermögen (144)
Die Bewertung der Darlehen erfolgt zum Nominalwert. 
Darlehen im Verwaltungsvermögen werden nicht wertbe-
richtigt, solange keine Wertminderung eintritt.

Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (145)
Die Bewertung der Beteiligungen im Verwaltungsvermö-
gen erfolgt zum Anschaffungswert. Dieser stimmt in der 
Regel mit dem Nominalwert überein. Es werden keine 
Wertberichtigungen vorgenommen, solange keine Wert-
minderungen eintreten.

Laufende Verpflichtungen (200)
Die Laufenden Verpflichtungen werden zum Nominalwert 
bewertet.

[23] 

 

Anlagekategorie Nutzungsdauer 
in Jahren 

Abschreibungs-
satz (in %) 

1 Grundstücke - - 
2a Gebäude/Hochbauten 25 4.00 
2b Alters- und Pflegeheime 33  3.03  
3a Strassen 25 4.00 
3b Brücken 25 4.00 
4 Wald - - 
5a Kanalbauten 40 2.50 
5b Gewässerverbauungen 40 2.50 
6 Orts-/Regionalplanungen - - 
7a Mobilien 5 20.00 
7b Maschinen 5 20.00 
7c Fahrzeuge, Rettungsfahrzeuge Bezirke 5 20.00 
8 Spezialfahrzeuge  15 6.67 
9 Informatik, Hardware 5 20.00 
10a immaterielle Anlagen 5 20.00 
10b Informatik, Software 5 20.00 
11a Investitionsbeiträge für die Erfüllung einer 

öffentlichen Aufgabe  
nach Nutzungsdauer des finanzierten 
Objekts 

11b Investitionsbeiträge an Private 5 20 
12 Anlagen im Bau - - 
13, 
14 

Darlehen und Beteiligungen im Verwal-
tungsvermögen 

- - 

15 Abwasseranlagen 25 4.00 
16 Abfallanlagen 25 4.00 
 

Grundstücke für Hochbauten und Waldungen werden nicht mehr abgeschrieben und deshalb von den 
Haubauten getrennt und separat bilanziert. Da die Grundstücke neu nicht mehr abgeschrieben wer-
den, werden diese von den Hochbauten getrennt und separat bilanziert. 

Darlehen im Verwaltungsvermögen (144) 
Die Bewertung der Darlehen erfolgt zum Nominalwert. Darlehen im Verwaltungsvermögen werden 
nicht wertberichtigt, solange keine Wertminderung eintritt. 

Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (145)  
Die Bewertung der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen erfolgt zum Anschaffungswert. Dieser 
stimmt in der Regel mit dem Nominalwert überein. Es werden keine Wertberichtigungen vorgenom-
men, solange keine Wertminderungen eintreten. 

Laufende Verpflichtungen (200) 
Die Laufenden Verpflichtungen werden zum Nominalwert bewertet. 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201) 
Kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten unterjährig) werden zum Nomi-
nalwert bewertet. 

Passive Rechnungsabgrenzungen (204) 
Die Höhe der Passivierung ergibt sich aus dem Abgrenzungstatbestand (Nominalwerte). 

Kurzfristige (205) und Langfristige Rückstellungen (208) 
Gemäss Fachempfehlungen zu HRM2 ist eine Rückstellung zu bilden wenn: 

• es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der Ver-
gangenheit liegt, 

• der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintretenswahrscheinlichkeit 
über 50 Prozent), 

• die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und 
• der Betrag wesentlich ist. 

Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstich-
tag erwartet wird. In Anwendung dieser Kriterien sind die latenten Verpflichtungen gegenüber den 
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201)
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Laufzeiten bzw. Rest-
laufzeiten unterjährig) werden zum Nominalwert bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungen (204)
Die Höhe der Passivierung ergibt sich aus dem Ab-
grenzungstatbestand (Nominalwerte).

Kurzfristige (205) und 
Langfristige Rückstellungen (208)
Gemäss Fachempfehlungen zu HRM2 ist eine Rückstel-
lung zu bilden wenn:

– es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, 
deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit 
liegt,

– der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahr-
scheinlich ist (Eintretenswahrscheinlichkeit über 50 %),

– die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt wer-
den kann und der Betrag wesentlich ist.

Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittel-
abfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag erwar-
tet wird. In Anwendung dieser Kriterien sind die latenten 
Verpflichtungen gegenüber den Angestellten aus Ferien, 
Überzeiten, Dienstaltersgeschenken und Überbrückungs-
renten betragsmässig zu berechnen und entsprechende 
kurzfristige und langfristige Rückstellungen zu bilden.

– Gemäss Anhang 3 FHV werden für künftige Arbeit-
geber-Sanierungsbeiträge im Fall einer Unterdeckung 
an die Pensionskasse des Kantons Schwyz gemäss  
§ 11 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kan-
tons Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.201, PKG 
weder Rückstellungen gebildet noch passive Rech-
nungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber-Sanie-
rungsbeiträge werden wie die ordentlichen Beiträge  
im  Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Voranschlag 
und Finanzplan berücksichtigt.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)
Die Langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden zum No-
minalwert bewertet.

Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds 
im Fremdkapital (209) und Verpflichtungen  
beziehungsweise Vorschüsse Spezialfinanzierungen 
im Eigenkapital (290)
Die Zuteilung der Spezialfinanzierungen und Fonds zum 
Fremdkapital oder Eigenkapital erfolgt aufgrund der Verf-
ügungsfreiheit der kommunalen Behörden. Solange die 
kommunalen Organe die Gesetzesbestimmungen und 
Regle mente selber ändern können, gelten die Spezial-
finanzierungen als Eigenkapital, ansonsten als Fremd - 
ka pital (§ 37 Abs. 4 FHG-BG).
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Stand Spezialfinanzierungen Jahresergebnis Stand
Veränderungen 01.01.22 Fonds, Legate, Stiftungen 31.12.22

Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü. Umbuchung Vorjahr

2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -75’585.77 4’289.09 0.00 -71’296.68

Abwasserbeseitigung -102’232.19 0.00 0.00 -102’232.19

Abfallwirtschaft 5’146.42 4’289.09 0.00 9’435.51

Parkplatzabgeltung 21’500.00 0.00 0.00 21’500.00

2990 Jahresergebnis 350’833.74 -267’828.69 -350’833.74 -267’828.69

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 508’994.50 350’833.74 859’828.24

Total 784’242.47 4’289.09 0.00 0.00 -267’828.69 0.00 520’702.87

Stand Stand
Veränderungen 01.01.22 31.12.22

Einlage Entnahme

2090 Spezialfinanzierungen im Fremdkapital  70’973.30  -    -    70’973.30 

2090 Verpflichtung für Schutzraumabgeltungen  70’973.30  -    -    70’973.30 

Total   70’973.30  -    -    70’973.30 

2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit

 8’379.26 -  8’379.26 -

2092 Zweckgebundene Zuwendung Grabunterhalt J. Schilter sel.*  8’379.26 -  8’379.26 -

Total  8’379.26 -  8’379.26 -

6.2 Eigenkapitalnachweis

6.3 Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

1002.01 * Gegenkonto: SZKB Grabunterhalt J. Schilter
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Kurzfristige Rückstellungen Stand Bildung inkl. Umgliederung Auflösung Stand
01.01.2022 Erhöhung (+) (+/-) (-) 31.12.2022 Begründung

2050 Mehrleistungen des Personals  55’132.00 -  -    -18’945.00  36’187.00  A 

2051 Andere Ansprüche des Personals  54’020.92  -    -54’020.92 - -  B 

2053 Für nicht versicherte Schäden  396’750.00 - - -  396’750.00  D 

2056 Vorsorgeverpflichtungen  -    6’333.20  70’750.92  -54’847.92  22’236.20  B 

(Umlegung aus 2051, neue Kontierung 2056)

Langfristige Rückstellungen Stand Bildung inkl. Umgliederung Auflösung Stand
01.01.2022 Erhöhung (+) (+/-) (-) 31.12.2022 Begründung

2081 Ansprüche des Personals  16’730.00  -    -16’730.00  -   -  C 

2083 Für nicht versicherte Schäden -  -   -  -    -    B 

2086 Vorsorgeverpflichtungen (langfristig)  4’238.50 -  4’238.50 A

Umlegung aus 2081, neue Kontierung 2086  16’730.00 C

Umbuchung langfristige auf kurzfristige Rückstellungen  -16’730.00 B

Total langfristige Rückstellungen  16’730.00  4’238.50  -16’730.00  -    4’238.50

Begründungen der langfristige Rückstellungen

A Überbrückungsrente für 2024  4’238.50

B Auflösung und Umgliederung Überbrückungsrenten

C Neue Kontierung per 31.12.2022 (2086)

Total langfristige Rückstellungen  4’238.50

6.4 Rückstellungsspiegel

Total kurzfristige Rückstellungen  505’902.92  6’333.20  16’730.00  -73’792.92  455’173.20 

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

A Ferien, Überzeit und Dienstaltersgeschenk  36’187.00 

B Auflösung und Umgliederung Überbrückungsrenten  22’236.20 

D Altlastensanierung Seemattli verschoben auf 2023  396’750.00 

Total kurzfristige Rückstellungen  455’173.20 
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Beteiligungen und Grundkapitalien Rechtsform Nominalwert Anteil Erläuterung Stand Zugang (+) Stand
01.01.2022 (+) (+/-) 01.01.2022 Abgang (-) 31.12.22

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen  196’100.00  196’100.00 

145400 Aktien ebs Energie AG  Aktiengesellschaft  1’000.00 194 nicht voll liberiert (Konto 2069.00)  194’000.00     194’000.00 

145401 Aktien ebs Erdgas+Biogas AG  Aktiengesellschaft  200.00 50  2’100.00  2’100.00 

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen  12’000.00  12’000.00 

145500 Aktien Auto AG Schwyz  Aktiengesellschaft  500.00 4  2’000.00  2’000.00 

145501 Aktien Kräbel-Rigi Scheidegg AG  Aktiengesellschaft  5’000.00 2  10’000.00  10’000.00 

Total Beteiligungen und Grundkapitalien im Verwaltungsvermögen  12’000.00  12’000.00

Name / Sitz Art der Verpflichtung Datum Verfallzeit Verpflichtung in CHF Stand
01.01.2022

Zugang (+)
Abgang (-)

Stand 
31.12.2022

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)   

Wasserversorgungsgenossen- 
schaft Lauerz (WVGL) 

Investitionsbeitrag offen  

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen etc.)

keine weiteren Verpflichtungen vorhanden

Bezeichnung Nominalwert Fälligkeit Kommentar Konto Stand
01.01.2022

Zugang (+)
Abgang (-)

Stand 
31.12.2022

Darlehen an private Organisationen   

keine Darlehen vorhanden

Total Darlehen im Verwaltungsvermögen

6.5 Beteiligungsspiegel

6.6 Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

6.7 Darlehensübersicht

Begründung
Die WVGL trifft Abklärungen, wie der Stand der bestehenden Frischwasserleitungen sind. Gemäss Konzessionsvertrag vom 5.12.1997, Art. 10, ist die  
Gemeinde verpflichtet, die Kosten für Hydranten, ihren Einsatz sowie die Mehrkosten der Netzanpassungen und Reparaturen zu übernehmen. Über die Höhe 
des Forderungsbetrags laufen Verhandlungen.
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6.8 Sachanlagenspiegel Finanz- und Verwaltungsvermögen
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Entwicklung Rechnung 
2022

Voranschlag 
2022

Rechnung 
2021

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandsüberschuss (+) 267’829 529’543 -350’834
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 520’703 * 784’242

Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) 2’233’233 2’226’643 936’211
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) 5’151’450 * 2’830’623

Richtwerte

Nettoschuld I pro Einwohner < 0 CHF
 0 – 1'000 CHF

1'001 – 2'500 CHF
2501 – 5'000 CHF

> 5'000 CHF

keine
geringe
mittlere
hohe
sehr hohe
Verschuldung

4’641 * 2’555
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es 
eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre 
Anzahl ankommt.

Nettoverschuldungsquotient
< 100 %

100 – 150 %
> 150 %

gut
genügend
schlecht

330.91 % * 177.86 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge 
bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die 
Nettoschulden abzutragen.

Selbstfinanzierungsgrad > 100 %
80 – 100 %

50 – 80 %
< 50 %

ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

0.62 % – 11.11 % 28.36 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitio-
nen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Selbstfinanzierungsanteil > 20 %
10 – 20 %

< 10 %

gut
mittel
schlecht

0.28 % – 4.60% 7.08 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur 
Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Zinsbelastungsanteil
0 – 4 %
4 – 9 %

> 9 %

gut
genügend
schlecht

0.13 % – 0.09 % 0.06 %
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren 
Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je 
tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Kapitaldienstanteil
< 5 %

5 – 15 %
> 15 %

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

5.64 % 6.26 % 2.90 %
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Lau-
fende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibun-
gen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf 
einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Investitionsanteil < 10 %
10 - 20 %
20 - 30 %

> 30 %

schwach
mittel
stark
sehr stark

31.76 % 33.13 % 21.17 %
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitio-
nen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

6.9 Kennzahlen

* Werte basieren auf Bilanzdaten des Jahres 2020 (nach altem Rechnungsmodell) und wurden für das Jahr 2022 nicht berechnet.



36

7.1 Genehmigung Nachtragskredite der Rechnung 2023

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neu er Verpflichtun-
gen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschub einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der 
Gemeinderat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für 
den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

Folgende Nachtragskredite werden der Gemeindeversammlung unterbreitet: 

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt,

a.   die Nachtragskredite von CHF 167’170.78 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2023 zu genehmigen.

Voranschlag 
2023

Nachtragskredit 
2023

Total
CHF

Kurzbegründung

0291 Parzelle Seemattli

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55’270.78 Einbau Unterflorcontaineranlage GRB 2022-179

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60’000.00 Seemattli Stellplätze Wohnmobile GRB 2023-040

Zusammengefasst 64’790 115’270.78 180’060.78

2180 Tagesbetreuung

30 Personalaufwand 13’600.00 13’600.00 Einführung Mittagstisch ab Schuljahr 2023/2024

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13’800.00 13’800.00 Einführung Mittagstisch ab Schuljahr 2023/2024

39 Interne Verrechnungen 1000.00 1000.00 Benützung Infrastruktur Schulhaus

Zusammengefasst 28’400.00

9610 Zinsen

34 Zinsen 23’500.00 23’500.00 Im Budget 2023 nicht berücksichtigt, gestiegene 
Zinssätze

Total Nachtragskredite zur 
Genehmigung

167’170.78

Nachtragskredite zur Jahresrechnung 2023

7  Nachtragskredite 2023
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7.2  Prüfungsbericht zu den Nachtragskrediten 2023

Für die Abrechnung der Nachtragskredite ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungs-
wesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durch-
geführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt 
werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf 
der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungs-
legungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für 
unser Urteil bildet.

Wir beantragen, die vorliegenden Nachtragskredite betreffend Stellplätze Wohnmobile, Einführung 
Mittagstisch sowie Zinsen zu genehmigen.

Wir beantragen, den vorliegenden Nachtragskredit betreffend Einbau Unterfl orcontaineranlage abzu-
lehnen. Der Antrag auf Ablehnung dieses Nachtragskredits erfolgt aufgrund der angespannten Lage 
der Gemeindefi nanzen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Lauerz

Lauerz, 24. März 2023  Philipp Schmidig, Präsident
    Katja Rickenbacher
    Anton Schuler
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Seemattli – Unterfl urcontaineranlage, Stellplätze Wohnmobile
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